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lich der Therapietreue ab, besteht die 
Möglichkeit zur überwachten Medika-
menteneinnahme (directly observed 
treatment DOT). Es ist eine enge Zusam-
menarbeit zwischen behandelndem Arzt 
und öffentlichem Gesundheitsdienst ent-
scheidend für den Therapieerfolg. 

Fazit

Die Tuberkulose ist in Deutschland mitt-
lerweile eine relativ seltene Erkrankung 
geworden. Sie wird allerdings auch in Zu-
kunft nicht völlig verschwinden und insbe-

sondere bei Risikogruppen anzutreffen 
sein. Die Tuberkulose muss daher immer 
als mögliche Differenzialdiagnose bedacht 
werden. Im Zweifel sollten erfahrene 
pneumologische oder infektiologische 
Zentren bzw. Fachabteilungen hinzugezo-
gen werden. 
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Die Literaturhinweise finden Sie auf 
unserer Website www.laekh.de unter 
der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Ärztekammer

 Ausgabe elektronischer Heilberufsausweise in Hessen
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Gemäß der Heilberufsgesetze der Bundes-
länder sind die Ärztekammern Herausge-
ber der elektronischen Heilberufsausweise 
(eHBA), die integraler Bestandteil der ge-
planten Telematik-Infrastruktur sind. Die 
Grundlagen der Telematik-Infrastruktur 
sind im Wesentlichen im Sozialgesetzbuch 
V niedergelegt und im Rahmen mehrerer 
Gesetze (e-Health-Gesetz, DVG 1 und 
DVG 2) genauer ausgestaltet worden.
Zur Herausgabe der Ausweise bedienen 
sich die Ärztekammern sogenannter Ver-
trauensdiensteanbieter, die die Karten er-
zeugen und dann an die Ärzte ausgeben. 
Aktuell gibt es vier Anbieter von eHBA, die 
Firmen medisign, T-Systems, SHC-GmbH 
und die D-Trust-GmbH (Bundesdruckerei).
Im Dezember 2019 hat sich der Chaos 
Computer Club Komponenten beschafft, 
die den Zugang zur Telematik-Infrastruk-
tur ermöglichen, ohne jeweils dazu autori-
siert gewesen zu sein. Unter anderem 
auch einen elektronischen Heilberufsaus-
weis. Insbesondere konnte dabei durch 
Änderung der Lieferanschrift der bestellte 
Ausweis an eine andere Adresse versendet 
werden. Nach Bekanntwerden dieses Vor-
falls wurde die Ausgabe von eHBA ausge-
setzt und das Herausgabeverfahren auf 
Schwachstellen überprüft. Als Konse-
quenz wurden unter anderem zwei Ident-
verfahren aus dem Antragsprozess ausge-
schlossen, die der Identifizierung des Arz-
tes dienen. Hierbei handelt es sich um das 

BankIdent-Verfahren und das Kammer-
Ident-Verfahren, bei denen es möglich 
war, eine zeitversetzte Identifizierung des 
Arztes vorzunehmen. 
Beide Identverfahren wurden von der Lan-
desärztekammer Hessen (LÄKH) seit je-
her als kritisch angesehen. Deshalb hatte 
sich die LÄKH seinerzeit gegen die Einfüh-
rung des KammerIdent-Verfahrens in Hes-
sen entschieden.

Folgende Maßnahmen sind festzuhal-
ten, die als Konsequenz aus dem Si-
cherheitsvorfall getroffen wurden:
1. Es ist nur noch PostIdent als Ident-
verfahren möglich.
2. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit,
die Anschrift für den Versand des eH-
BA auszuwählen. Der Versand erfolgt
immer an die Meldeanschrift des Arz-
tes.
3. Eine Identifikation des Arztes ist bei
jeder Antragstellung erforderlich, also
auch bei Anträgen auf Folgekarten.

Mittlerweile wurde nach diesen Änderun-
gen die Herausgabe von eHBA wieder auf-
genommen. In Hessen ist es derzeit nur 
möglich, G0-eHBA über den Vertrauens-
diensteanbieter medisign zu bestellen. 
Auch hat die Landesärztekammer Hessen 
nach dem oben erwähnten Vorfall ihre ei-
genen Prozesse im Rahmen des Herausga-
beverfahrens überprüft, um sicherzustel-

len, dass es von unserer Seite aus keine 
Möglichkeit gibt, als Nichtarzt einen eH-
BA zu erlangen.
Im Nachhinein zeigt sich, dass die kriti-
sche und zurückhaltende Haltung der 
Hessischen Ärzteschaft gegenüber der 
derzeitigen Ausgestaltung der Telematik-
Infrastruktur der richtige Weg war. Seit 
Beginn der Herausgabe von eHBA im De-
zember 2016 haben nur ca. 250 hessische 
Ärztinnen und Ärzte einen eHBA bestellt. 
Dies ist wahrscheinlich dem Umstand ge-
schuldet, dass für die Ausübung der ärztli-
chen Tätigkeit derzeit kein eHBA benötigt 
wird. Die Anwendungen werden nur 
schleppend eingeführt und es ist gibt der-
zeit keinen Anlass, sich für den Erwerb ei-
nes eHBA zu entscheiden. Dessen unge-
achtet wird die Landesärztekammer Hes-
sen im Laufe der nächsten Monate auch 
Verträge mit den drei anderen Vertrauens-
diensteanbietern schließen, um hessi-
schen Ärztinnen und Ärzten auch dort die 
Bestellung eines eHBA zu ermöglichen. 
Über weitere Entwicklungen zu diesem 
Thema werden wir Sie über das Hessische 
Ärzteblatt und die 
Webseite der LÄKH 
zeitnah auf dem Lau-
fenden halten.
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